
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Informationen zur Sorgeberechtigung 
 
 
 
Im Falle getrennt lebender/geschiedener Eltern oder anderweitigen Vormundschaften, 
benötigen wir von der sorgeberechtigten Person die Kopie eines amtlichen Dokumentes, 
welches die Sorgeberechtigung nachweist. 
 
Liegt keine gesonderte Sorgerechtsbescheinigung vor, benötigen wir von beiden Elternteilen 
eine Unterschrift auf der Schulanmeldung. 
 
 

Realschule Vechelde 
-Offene Ganztagsschule- 

      Köchinger Str. 4c 
      38159 Vechelde 
          05302/2109 
      Fax:  05302/70496 
      rs-vechelde@t-online.de 
      www.rs-vechelde.de 

 

 

 

 

  

 


